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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1984

Norm

KO §31 Abs1 Z2 Fall1

Rechtssatz

Der Anfechtungsgegner kann dartun, daß er bei getrennter Verrechnung der bis zum Eintritt der Krise

hereingenommenen Einzelzessionen und der nach Eintritt der Krise Zug um Zug gegen weitere Kreditgewährungen

erlangten Sicherheiten und Deckungen für den im Zeitpunkt der Krise aushaftenden Saldo keine weiteren Deckungen

erlangt hat.
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